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Nachhaltiger Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Chemieingenieurwesen und

Additive Manufacturing an der Universitat Paderborn

vom 20. Mai 2025

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes iber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz — HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. Seite 1222), hat die Universitat Paderborn folgende Ordnung
erlassen:
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| Allgemeines

§1

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Bestimmungen gelten in Verbindung mit den Besonderen Bestimmungen flr den
jeweiligen Studiengang in der jeweils geltenden Fassung (Besondere Bestimmungen). Die Besonderen
Bestimmungen enthalten Abweichungen, Erganzungen und nahere Einzelheiten zu den Regelungen der
Allgemeinen Bestimmungen. Die Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen bilden die Prifungsord-
nung fir den jeweiligen Studiengang (Prifungsordnung).

§2

Ziele des Studiums und Zweck der Priifung, Sprachenregelung

(1) Die Masterprifung bildet einen zweiten berufsqualifizierenden Abschluss. Durch die Prufung werden
neben den allgemeinen Studienzielen des § 58 HG Fahigkeiten zu wissenschaftlichem Arbeiten, das
Verstehen und Anwenden von Grundlagen und wesentlichen Forschungsergebnissen im studierten
Fach sowie berufspraktische Kompetenzen festgestellt. Mit dem Masterabschluss liegt die Fahigkeit
zu selbstandiger wissenschaftlicher Tatigkeit vor und er er6ffnet nach Mafigaben der jeweiligen
Promotionsordnung die M®oglichkeit zur Promotion in den Ingenieurwissenschaften und
benachbarten Gebieten. Das Profil des jeweiligen Studiengangs sowie die Kompetenzen, die in dem
jeweiligen Studiengang erworben werden sollen, ergeben sich aus den Besonderen Bestimmungen.

(2) Innerhalb des Studiums sind Module zu absolvieren, in denen der Erwerb von Schliisselqualifikati-
onen ein integraler Bestandteil ist.

(3) Masterstudium und Masterprifung finden Uberwiegend in deutscher Sprache statt. Module in
englischer Sprache sind in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. Abweichungen sind in den
Besonderen Bestimmungen geregelt.

§3
Akademischer Grad

Ist das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, verleiht die Fakultat bzw. verleihen die Fakultaten, die
fur den Studiengang verantwortlich ist bzw. sind den akademischen Grad ,Master of Science” (M.Sc.).

§4
Studienbeginn
Das Studium kann zum Wintersemester oder zum Sommersemester aufgenommen werden.
§5
Zugangsvoraussetzungen

(1) In den Masterstudiengang  Nachhaltiger ~ Maschinenbau,  Wirtschaftsingenieurwesen,
Chemieingenieurwesen oder Additive Manufacturing kann nur eingeschrieben werden, wer
kumulativ
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1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlagig fachgebundene) oder nach
MaRgabe einer Rechtsverordnung das Zeugnis der Fachhochschulreife oder einen durch
Rechtsvorschrift oder von der zustandigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten
Vorbildungsnachweis oder die Voraussetzungen firr in der beruflichen Bildung Qualifizierte besitzt
oder die Voraussetzungen der Bildungsauslanderhochschulzugangsverordnung erfllt.

2. einen Studienabschluss besitzt, der nachfolgende Voraussetzungen erfilllt:

a)  Es muss sich um einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer
Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern der Universitat Paderborn oder einer
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Berufsakademie handeln. Studienabschllisse einer ausléandischen staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschule er6ffnen den Zugang, sofern hinsichtlich
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu einem Studienab-
schluss der Universitat Paderborn nach Satz 1 besteht. Fur auslandische
Bildungsabschlisse sind die von der Kultusministerkonferenz und der
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen oder
entsprechende gesetzliche Regelungen zu berlcksichtigen. Soweit Vereinbarungen
und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten Uber die
Gleichwertigkeit im  Hochschulbereich ~ (Aquivalenzabkommen)  Studierende
auslandischer Staaten abweichend von Satz 2 beginstigen, gehen die Regelungen der
Aquivalenzabkommen vor. Im Ubrigen soll bei Zweifeln iiber das Vorliegen oder
Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede die Zentralstelle fur auslandisches
Bildungswesen gehort werden. Die Feststellung Uber die Voraussetzungen nach Satz
2 trifft der Prifungsausschuss.

b)  Der Studienabschluss muss Studieninhalte in bestimmten Bereichen und
Mindestanteilen beinhalten. Naheres regeln die Besonderen Bestimmungen fir den
jeweiligen Studiengang. Die Feststellung Uber die Voraussetzungen trifft der
Prifungsausschuss. Fehlen Leistungspunkte, so kann die Einschreibung mit der
Auflage erfolgen, die Leistungspunkte durch angemessene Studien nachzuholen und
durch das Bestehen zugehoriger Prifungen bis zur Meldung zur Masterarbeit
nachzuweisen. Die Entscheidung hiertiber sowie tber Art und Umfang der Studien und
Prifungen trifft der Prifungsausschuss auf der Grundlage des vorangegangenen
Studienabschlusses. Die fehlenden und nachzuholenden Studien durfen 30
Leistungspunkte nicht Uberschreiten. Die Studien und Prifungen sollten im ersten
Semester des Masterstudiengangs erbracht werden.

3. die flr ihren bzw. seinen Studiengang erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzt.
Sofern in den Besonderen Bestimmungen fiir den jeweiligen Studiengang nicht abweichend
geregelt, bedarf es eines Nachweises der sprachlichen Studierfahigkeit fur die uneingeschrankte
Zulassung oder Einschreibung zu allen Studiengangen. Naheres regelt die Ordnung fir die
Deutsche Sprachprifung fir den Hochschulzugang an der Universitat Paderborn in der jeweils
geltenden Fassung.

4. eine berufspraktische Tatigkeit von insgesamt 6 Wochen nachweisen kann.! N&heres zur
berufspraktischen Tétigkeit ist in der Praktikumsordnung fir die Bachelorstudiengange
Nachhaltiger Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen geregelt.

(2) Die Besonderen Bestimmungen konnen weitere Zugangsvoraussetzungen vorsehen.

T Bei Absolventen der Bachelorstudiengange Nachhaltiger Maschinenbau, Chemieingenieurwesen und
Wirtschaftsingenieurwesen der Universitat Paderborn wird dies bereits im Zusammenhang mit dem Bachelorstudium geprift.
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(3)

Die Voraussetzungen, unter denen die Einschreibung zu versagen ist oder versagt werden kann,
ergeben sich aus der jeweils geltenden Einschreibungsordnung der Universitat Paderborn. Fir den
Fall, dass die bzw. der Studienbewerber in dem bisherigen Studiengang an einer Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prifungsordnung erforderliche Priifung endgiiltig
nicht bestanden hat und der bisherige Studiengang eine erhebliche inhaltliche Nahe zu dem
Masterstudiengang aufweist, fir den die Einschreibung begehrt wird, kommt es zu einer Versagung
der Einschreibung, wenn die endguiltig nicht bestandene Prufung eine erhebliche inhaltliche Nahe zu
einer Prifung des begehrten Masterstudiengangs aufweist und die Prifung in dem begehrten
Masterstudiengang zwingend vorgeschrieben ist. Die Feststellungen tber die erhebliche inhaltliche
Nahe trifft der Prifungsausschuss.

§6

Regelstudienzeit, Studienumfang, Gliederung des Studiums und Leistungselemente

Die Regelstudienzeit betragt einschlieRlich der Masterprifung vier Semester. Dies entspricht einem
Gesamtarbeitsaufwand (Workload) von 3.600 Stunden.

Das Masterstudium umfasst Module in einem Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten. Ein
Leistungspunkt, im Folgenden auch LP genannt, entspricht einem ECTS-Punkt gemaR dem
European Credit Transfer System. Ein LP entspricht einer Arbeitsbelastung von durchschnittlich 30
Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 30 LP und somit einen Arbeitsaufwand von 900
Stunden.

Bei Prifungsleistungen und Studienleistungen ist der Nachweis zu erbringen, dass die Lern- und
Qualifikationsziele des Moduls oder eines Teils des Moduls erreicht worden sind. Eine qualifizierte
Teilnahme liegt vor, wenn die erbrachten Leistungen erkennen lassen, dass eine mehr als nur
oberflachliche Beschaftigung mit den Gegenstanden der Aufgabenstellung stattgefunden hat.

Die zu absolvierenden Module sowie die zu erbringenden Studien- und Prifungsleistungen und
qualifizierten Teilnahmen ergeben sich aus den besonderen Bestimmungen des jeweiligen
Studiengangs.

§7
Module

Das Studium ist modularisiert. Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu
thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten
versehenen Einheiten. Module kénnen aus einer oder aus mehreren Lehrveranstaltungen
zusammengesetzt sein und haben einen Umfang von in der Regel mindestens 5 LP. Sie sind so
angelegt, dass sie innerhalb von ein bis zwei Semestern abgeschlossen werden kdonnen. Die
Studienarbeit ist als Prufungsleistung in ein Modul eingebunden (Modul Studienarbeit). Die
Masterarbeit ist als Prifungsleistung in ein Modul eingebunden (Abschlussmodul). Bestehende
Sonderregeln fur die Studienarbeit und die Masterarbeit werden an den jeweiligen Stellen der
Priifungsordnung benannt.

Die  Module bestehen aus Pflicht- und/oder  Wahlpflichtveranstaltungen.  Die
Wahlpflichtveranstaltungen kdnnen aus einem Veranstaltungskatalog gewahlt werden. Zu jedem
Modul und ggf. der Vertiefungsrichtung ist eine gesonderte Meldung tiber das Campus Management
System der Universitat Paderborn erforderlich. Es konnen Voraussetzungen fur die Teilnahme an
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Modulen bestehen. Naheres zu den Teilnahmevoraussetzungen regeln die Besonderen
Bestimmungen fiir den jeweiligen Studiengang.

§8

Anerkennung von Leistungen

Leistungen, die in anderen Studiengangen oder in Studiengangen an anderen staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien
oder in Studiengangen an auslandischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen
erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden; eine
Priifung der Gleichwertigkeit findet nicht statt. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine
Gesamtbetrachtung im Hinblick auf den Anerkennungszweck der Fortsetzung des Studiums und des
Ablegens von Prifungen vorzunehmen. Flr die Anerkennung von Leistungen in staatlich
anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit den
anderen Landern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten Satz 1 und 2
entsprechend.

Fur die Anerkennung von Leistungen an auslandischen Hochschulen sind die von der
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Soweit Vereinbarungen
und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten lber Gleichwertigkeiten im
Hochschulbereich (Aquivalenzabkommen) Studierende ausléndischer Staaten abweichend von
Abs. 1 begiinstigen, gehen die Regelungen der Aquivalenzabkommen vor. Im Ubrigen kann bei
Zweifeln Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede die Zentralstelle fir
auslandisches Bildungswesen gehdort werden.

Auf der Grundlage der Anerkennung nach Abs. 1 muss der Prifungsausschuss auf Antrag des
Studierenden in ein Fachsemester einstufen.

Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprifung gemaf § 49
Abs. 12 HG berechtigt sind, das Studium aufzunehmen, werden die in der Einstufungspriifung
nachgewiesenen Kenntnisse und Fahigkeiten auf Leistungen anerkannt. Die Feststellungen im
Zeugnis (ber die Einstufungsprifung sind flr den Prifungsausschuss bindend.

Auf Antrag kénnen vom Priifungsausschuss auf andere Weise als durch ein Studium erworbene
Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen im Umfang von hochstens
der Halfte der zu erbringenden Prifungsleistungen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und
Qualifikationen den Leistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.

Das Recht, eine Leistung im Wege der Anerkennung zu ersetzen, erlischt mit der erstmaligen
Meldung zu der Prifung im jeweiligen Masterstudiengang, sobald keine Abmeldung von der Prifung
mehr maoglich ist. Das Recht, die Masterarbeit im Wege der Anerkennung zu ersetzen, erlischt mit
dem Antrag auf Zulassung zu der Masterarbeit im jeweiligen Masterstudiengang.

Zustandig fur die Anerkennungen nach den Abs. 1 und 5 ist der Prifungsausschuss. Vor
Feststellungen Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede oder Uber die
Gleichwertigkeit sind zustandige Fachvertreterinnen oder Fachvertreter zu héren. Wird die
Anerkennung versagt, so ist dies zu begriinden.

Die antragstellende Person hat die fur die Anerkennung erforderlichen Informationen (insbesondere
die durch die Leistungen erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten und die Priifungsergebnisse) in
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der vom Prlfungsausschuss festgelegten Form vorzulegen. Der Prifungsausschuss hat (ber
Antrage nach Abs. 1 spatestens innerhalb von zehn Wochen nach vollstandiger Vorlage aller
entscheidungserheblichen Informationen zu entscheiden.

Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Werden Leistungen anerkannt, sind die Noten,
soweit die Bewertungssysteme vergleichbar sind, gegebenenfalls nach Umrechnung zu Gibernehmen
und in die jeweilige Notenberechnung einzubeziehen. Ist keine Note vorhanden oder sind die
Bewertungssysteme nicht vergleichbar, wird der Vermerk ,bestanden® aufgenommen.

Il Prifungsorganisation

§9

Priifungsausschuss

Der fir den Studiengang verantwortliche Fakultatsrat bildet bzw. die fir den Studiengang
verantwortlichen Fakultatsrate bilden einen Prifungsausschuss flr den jeweiligen Studiengang. Er
ist insbesondere zustandig fir

— die Organisation der Priifungen und die Uberwachung ihrer Durchfiihrung,

— die Einhaltung der Prifungsordnung und die Beachtung der fur die Durchfiihrung der Prifungen
beschlossenen Verfahrensregelungen,

— die Entscheidungen tber Widerspriche gegen in Prufungsverfahren getroffene Entscheidungen,

— die Abfassung eines jahrlichen Berichts an den Fakultatsrat bzw. an die Fakultatsrate tUber das
Prifungsgeschehen,

— die weiteren durch diese Ordnung und durch die Besonderen Bestimmungen ausdriicklich
zugewiesenen Aufgaben.

Bei fachspezifischen Entscheidungen (z. B. Anerkennungen von Leistungen) holt der
Priifungsausschuss die Expertise der zustandigen Fachvertreterinnen bzw. Fachvertreter ein.

Der bzw. dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses sind bestimmte Aufgaben durch diese
Ordnung zugewiesen. Darlber hinaus kann der Prlfungsausschuss die Erledigung von
Angelegenheiten, die keine grundsatzliche Bedeutung haben, auf die Vorsitzende bzw. den
Vorsitzenden ubertragen; dies gilt nicht flr Entscheidungen uber Widerspriiche und Berichte an den
Fakultatsrat bzw. die Fakultatsrate. Die bzw. der Vorsitzende berichtet dem Priifungsausschuss iiber
die von ihr bzw. ihm allein getroffenen Entscheidungen. Der Prifungsausschuss und die bzw. der
Vorsitzende des Prifungsausschusses werden vom Zentralen Priifungssekretariat unterstitzt.

Der Prifungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertretenden
Vorsitzenden und funf weiteren Mitgliedern. Auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe werden die bzw.
der Vorsitzende, die bzw. der stellvertretende Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder aus der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der Gruppe der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglieder aus der Gruppe der
Studierenden von ihren jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern im Fakultatsrat bzw. in den
Fakultatsraten gewahlt. Entsprechend werden fir die Mitglieder des Priifungsausschusses mit
Ausnahme der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden
Vertreterinnen und Vertreter gewahlt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und des Mitglieds aus der Gruppe der akademischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betragt zwei Jahre und lauft vom 1. Oktober des Wahljahres bis zum
30. September des tbernachsten Jahres. Die Amtszeit der Studierenden betragt ein Jahr und lauft
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vom 1. Oktober des Wahljahres bis zum 30. September des nachsten Jahres. Eine Wiederwahl ist
zulassig. Die Regelungen zur Geschlechtergerechtigkeit gemal § 11b HG sind zu beachten.

Der Prifungsausschuss ist Behdrde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungsprozessrechts.

Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder der bzw.
dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern
mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Der Prifungsausschuss
beschliet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prifungsausschusses haben bei padagogisch-
wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Beurteilung oder Anerkennung von
Leistungen, nur beratende Stimme.

Der Prufungsausschuss wird von der bzw. dem Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung muss
erfolgen, wenn mindestens drei Mitglieder dies verlangen.

Die Sitzungen des Prifungsausschusses sind nicht offentlich. Die Mitglieder des
Prifungsausschusses, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die Prifenden und die
Beisitzenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prifungsausschusses zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Priifungen
beizuwohnen.

§10
Priifende und Beisitzende

Die bzw. der Vorsitzende des Priifungsausschusses bestellt die Priifenden und die Beisitzenden.
Prifende sind alle selbststandig Lehrenden der Veranstaltungen, in denen nach MaRgabe des
Curriculums und der Modulbeschreibungen Prifungsleistungen erbracht werden kénnen. Mit
Ausnahme der bzw. des ersten Prifenden der Masterarbeit und der Studienarbeit kann dartber
hinaus eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mit
entsprechender, unselbststandiger Lehrtatigkeit zur bzw. zum Prifenden bestellt werden. Als erste
Prifende bzw. erster Priifender muss die wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. der wissenschaftliche
Mitarbeiter promoviert sein, als zweite Prifende bzw. zweiter Prifender soll sie bzw. er promoviert
sein. Abweichungen sind in den Besonderen Bestimmungen geregelt. Als Beisitzerin bzw. Beisitzer
kann bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Masterprifung oder eine vergleichbare
Priifung abgelegt hat.

Die Prifenden sind in ihrer Priifungstatigkeit unabhangig.

Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann fir die Masterarbeit und — wenn mehrere Prifende zur
Auswahl stehen — firr die mindlichen Prifungen Prifende vorschlagen. Die Vorschlage sollen nach
Maglichkeit Beriicksichtigung finden. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Der Prifungsausschuss sorgt dafir, dass der Kandidatin bzw. dem Kandidaten die Namen der
Prifenden rechtzeitig, in der Regel vier, mindestens aber zwei Wochen vor dem Termin der
jeweiligen Prifung bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe im Campus Management System
der Universitat ist ausreichend.
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(1)
(2)

Il Studium und Priifungen

§ 11
Masterpriifung, Abschluss eines Moduls

Die Masterpriifung besteht aus den Prifungsleistungen, die in den gemal der Besonderen
Bestimmungen zu absolvierenden Modulen zu erbringen sind.

Leistungspunkte konnen nur erworben werden, wenn das Modul erfolgreich abgeschlossen worden
ist. Ein Modul wird in der Regel durch eine Modulpriifung und etwaig vorgesehene qualifizierte
Teilnahmen abgeschlossen. Die Modulprifung besteht in der Regel aus einer Prifung am Ende des
Moduls (Modulabschlussprifung). Die Modulprifung kann aber auch im Verlauf des Moduls
(insbesondere im zeitlichen Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltung) erfolgen oder aus
mehreren Teilprifungen (Modulteilpriifungen) bestehen. Naheres regeln die Besonderen
Bestimmungen fur den jeweiligen Studiengang. Besteht die Modulprifung aus mehreren
Modulteilprifungen, so muss jede Modulteilprifung bestanden werden. Die Besonderen
Bestimmungen flr den jeweiligen Studiengang konnen abweichende Regelungen treffen.

§12
Teilnahmevoraussetzungen und Zulassungsverfahren

An Prifungen kann nur teilnehmen, wer an der Universitdt Paderborn fir denjenigen
Masterstudiengang eingeschrieben ist, dem diese Prifungen zugeordnet sind, oder gemal § 52 HG
als Zweithorerin bzw. Zweithorer zugelassen ist. Auch wahrend der Prifungen missen diese
Voraussetzungen gegeben sein. Regelungen zu teilnehmerbegrenzten Modulen gem. § 59 HG und
zur Meldung zur Prifung bleiben unberiihrt.

Weitere Voraussetzungen fir die Teilnahme an Prifungen, wie zum Beispiel etwaige
Studienleistungen oder Anwesenheitsobliegenheiten, werden in den Besonderen Bestimmungen fiir
den jeweiligen Studiengang geregelt.

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer zum Zeitpunkt des Antrags auf Zulassung bereits
mindestens 80 LP erworben hat, die Module Studienarbeit und Industriepraktikum erfolgreich
abgeschlossen hat und wer im Falle einer Auflage gem. § 5 Abs. 1 das Bestehen der festgelegten
Prifungen nachgewiesen hat.

Nach Mafgabe verfligbarer Kapazitaten und auf schriftlichen Antrag an den Vorsitzenden des
Priifungsausschusses konnen (ber Abs. 1 hinaus im Einzelfall Studierende des
Bachelorstudiengangs Nachhaltiger Maschinenbau, des Bachelorstudiengang
Chemieingenieurwesen oder des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, die in ihrem
Bachelorstudiengang mindestens 152 abschlussrelevante Leistungspunkte erworben haben flir ein
Semester zu Prifungen des entsprechenden Masterstudiengangs zugelassen werden. Die
Entscheidung trifft der Vorsitzende des jeweiligen Prifungsausschusses gesondert fur jede Prufung.
Die vorgezogenen Priifungen dirfen einen Umfang von insgesamt maximal 30 Leistungspunkten
nicht Uberschreiten. Von der Regelung kann nur einmalig Gebrauch gemacht werden. Eine
Wiederholung einer nichtbestandenen vorgezogenen Masterpriifung ist erst nach der Einschreibung
in den entsprechenden Masterstudiengang moglich. Studierende haben keinen Anspruch darauf, zu
einem spéateren Zeitpunkt Zugang zum entsprechenden Masterstudiengang zu erhalten.
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§13
Antrag auf Zulassung und Meldung zu Priifungen

Fur die Studienarbeit und fur die Masterarbeit ist ein Antrag auf Zulassung zu stellen.

Zu jeder Prifung ist eine gesonderte Meldung uber das Campus-Management-System der
Universitat Paderborn innerhalb der festgelegten Fristen erforderlich. Anmeldefristen werden in
Campus Management System der Universitat Paderborn oder in sonstiger geeigneter Form bekannt
gegeben. Die erste Priifungsmeldung in einem Modul und ggf. einer Vertiefungsrichtung gilt
gleichzeitig als endgultige Meldung zu dem entsprechenden Modul und ggf. der Vertiefungsrichtung.
Die Besonderen Bestimmungen fiir den jeweiligen Studiengang kdnnen abweichend regeln, dass
die Meldung zum Modul gleichzeitig die Meldung zu der entsprechenden Modulprifung ist.

Das Recht, eine Leistung im Wege der Anerkennung zu ersetzen, erlischt mit der erstmaligen
Meldung zu der Prifung im jeweiligen Masterstudiengang, sobald keine Abmeldung von der Prifung
mehr maoglich ist. Das Recht, die Masterarbeit im Wege der Anerkennung zu ersetzen, erlischt mit
dem Antrag auf Zulassung zu der Masterarbeit im jeweiligen Masterstudiengang.

§14
Priifungsleistungen in den Modulen

In den Modulen werden Prifungsleistungen nach MalRgabe der Besonderen Bestimmungen fur den
jeweiligen Studiengang erbracht.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen flr den jeweiligen Studiengang Rahmenvorgaben zu Form
und/oder Dauer/Umfang von Prifungsleistungen enthalten sind, setzt der Prifungsausschuss im
Benehmen mit der bzw. dem Priifenden fest, wie die Priifungsleistung konkret zu erbringen ist. Dies
wird spatestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem jeweiligen
Lehrenden und im Campus Management System der Universitat oder in sonstiger geeigneter Weise
bekannt gegeben. Die Prifungsinhalte beziehen sich auf die fir das Modul definierten
Lernergebnisse.

§15
Formen der Leistungserbringung in den Modulen

Prufungsleistungen konnen in Form von Klausuren, mindlichen Prifungen oder in anderen Formen
erbracht werden. Naheres regeln die Besonderen Bestimmungen fiir den jeweiligen Studiengang.
Die Bewertung ist den Studierenden aufler bei mindlichen Prifungen in der Regel spatestens sechs
Wochen nach Leistungserbringung im Campus Management System der Universitat Paderborn
bekannt zu geben.

1. Klausuren:

In den Klausuren sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln ein Thema mit den gelaufigen Methoden des Faches bearbeiten kdnnen.

— Die Dauer einer Klausur betragt 45-240 Minuten. Flr Module der Fakultat fir Maschinenbau
betragt die Dauer einer Klausur 15-30 Minuten fur jeden Leistungspunkt des jeweiligen Moduls,
jedoch nicht mehr als 4 Stunden. Naheres regeln die Modulbeschreibungen.

— Jede Klausur wird von einer Priferin bzw. einem Prifer bewertet. Die letzte
Wiederholungspriifung wird von zwei Priifenden bewertet.
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— Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind fur Prifungen der Fakultat fur
Wirtschaftswissenschaften zugelassen. Naheres ist in den Besonderen Bestimmungen geregelt.

— Klausuren mit einen Anteil von bis zu 30 % der erreichbaren Punkte aus Aufgaben nach dem
Antwort-Wahl-Verfahren sind fur Prifungen der Fakultat fir Maschinenbau und der Fakultat far
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik zugelassen.

2. Mundliche Prifungen:

— In den mindlichen Prifungen soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw.
er die Zusammenhange des Prifungsgebietes kennt und spezielle Fragestellungen in diese
Zusammenhange einzuordnen vermag. Im Rahmen der mundlichen Prifungen konnen auch
Aufgaben in angemessenem Umfang zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch
der mundliche Charakter der Prifung nicht aufgehoben wird.

— Mindliche Prifungen werden vor zwei Priifenden oder einer bzw. einem Prifenden in Gegenwart
einer bzw. eines sachkundigen Beisitzenden als Einzelprufungen oder als Gruppenprifungen
von in der Regel nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten abgelegt. Die letzte
Wiederholungsprifung wird vor zwei Prifenden abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hort die
bzw. der Priifende die Beisitzende bzw. den Beisitzenden in Abwesenheit der Kandidatin bzw.
des Kandidaten.

— Sofern in der Modultabelle der Besonderen Bestimmungen nicht abweichend geregelt, betragt
die Dauer der mundlichen Prufung ca. 10 Minuten fur jeden Leistungspunkt, jedoch nicht mehr
als 60 Minuten. Bei Gruppenprifungen verlangert sich die Gesamtprifungsdauer entsprechend
der Kandidatenzahl.

— Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der Priifung sind in einem Protokoll festzuhalten.
Das Ergebnis der Prifung ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die
mundliche Priifung durch den oder die Prifenden bekannt zu geben.

— Studierende, die sich zu einem spateren Prufungstermin der gleichen Prifung unterziehen
wollen, werden nach MalRgabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuhdérende zugelassen, sofern
die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe des Priifungsergebnisses.

3. Schriftliche Hausarbeiten:

Schriftliche Hausarbeiten sind schriftliche Ausarbeitungen von Referaten oder selbstandige
Arbeiten Uber ein ausgewahltes Thema im thematischen Umfeld der Veranstaltung. Das Thema
wird mit der bzw. dem Lehrenden abgesprochen. Nach MaRgabe der Modulbeschreibung kann
die Hausarbeit in einer Prasentation vorzustellen sein, die dann in die Note fir die Hausarbeit
eingeht. Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit betragt 10 bis 40 Seiten.

4. Referate:
Ein Referat ist ein Vortrag von etwa 30 Minuten Dauer auf der Grundlage einer schriftlichen
Ausarbeitung (im Umfang von etwa zehn Seiten). Dabei sollen die Studierenden nachweisen,

dass sie zur wissenschaftlichen Ausarbeitung eines Themas in der Lage sind und die Ergebnisse
vortragen konnen.

5. Prafungsleistungen im Rahmen von Projekten:

Hierzu zahlen Projektbericht, Entwicklung von IT-Komponenten (z. B. Computersoftware), Ent-
wicklung von IT-basierten Trainingskonzepten, Entwicklung multimedialer Prasentationen oder
Analyse und Interpretation statistischen Datenmaterials und ahnliche, zeitraumbezogene Leis-
tungen.

6. Prifungsleistungen im Rahmen Studium Generale:
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(2)

(3)

(4)

Im Studium Generale werden mundliche oder schriftliche Prifungsleistungen erbracht. Dabei
handelt es sich in der Regel um eine Klausur (maximal 4 Stunden), eine Hausarbeit (maximal 25
Seiten) oder eine mundliche Prufung (maximal 45 Minuten).

Prifungen konnen in der in Abs. 1 geregelten Form mit Hilfe digitaler Kommunikationssysteme
abgenommen werden (Online-Prifung). Naheres regelt die ,Ordnung zur Regelung von Online-
Prifungen und der elektronischen Abgabe von Abschlussarbeiten in allen Studiengangen der
Universitat Paderborn sowie Studienarbeiten in den Masterstudiengangen Maschinenbau an der
Universitat Paderborn® in der jeweils geltenden Fassung.

Als Studienleistung kommt insbesondere in Betracht

— Schriftliche Ausarbeitung mit einem Umfang von 5-10 DIN A4-Seiten zu Entwicklungsaufgabe
— Praktikumsbericht mit einem Umfang von 5-10 DIN A4-Seiten

— Referat mit einer Dauer von 10-20 Minuten

— Kurzklausur mit einer Dauer von maximal 30 Minuten

— Ubungsaufgaben, die in der Regel wichentlich als Hausaufgaben und/oder Prasenzaufgaben

gestellt werden.

Naheres regeln die Modulbeschreibungen. Sofern in den Modulbeschreibungen Rahmenvorgaben
enthalten sind, setzt die bzw. der jeweilige Lehrende fest, wie die Studienleistung konkret zu er-
bringen ist. Dies wird spatestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem
jeweiligen Lehrenden und im Campus Management System der Universitat Paderborn oder in sons-
tiger geeigneter Weise bekannt gegeben.

Im Rahmen qualifizierter Teilnahme kommen insbesondere in Betracht:

—  Kurzklausur,

— Praktikumsbericht,

— Fachgesprach,

— Anfertigung eines Protokolls,
— Prasentation oder

—  Online-Quiz.

Naheres regeln die Modulbeschreibungen. Sofern in den Modulbeschreibungen Rahmenvorgaben
enthalten sind, setzt die bzw. der jeweilige Lehrende fest, was im Rahmen qualifizierter Teilnahme
konkret zu erbringen ist. Dies wird spatestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der
bzw. dem jeweiligen Lehrenden und im Campus Management System der Universitat Paderborn
oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben.

Zusatzlich zu Prifungsleistungen konnen Bonusleistungen erbracht werden. Bonusleistungen
werden ausschlieBlich im Zusammenhang mit einer konkreten Veranstaltung erbracht.
Bonusleistungen werden in der Regel studienbegleitend und freiwillig erbracht. Als
Erbringungsformen sind Prasenz- oder Hausaufgaben, Testate oder Projektarbeit zulassig. Diese
Bonusleistungen sollen die Studierenden schrittweise auf nachfolgende Prifungsleistungen
vorbereiten. Die Bonusleistungen kénnen bewertet werden und die Modulnote nach einem vorher
festgelegten Schlussel verbessern (Bonussystem). Die Modulabschlussprifung muss unabhangig
vom Bonussystem bestanden werden. Das Bonussystem kann die Modulnote um maximal 0,7
verbessern.
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§16
Bewertung von Leistungen in den Modulen und Bildung von Noten

Die Noten fur die einzelnen Prifungsleistungen werden von den jeweiligen Prifenden festgelegt. Fur
die Bewertung der Prifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 sehr gut: eine ausgezeichnete Leistung;

2 = gut: eine Leistung, die erheblich Gber den durchschnittlichen Anforderungen liegt;
3 = befriedigend: eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen genlgt;

4 = ausreichend: eine Leistung, die trotz inrer Méngel noch den Anforderungen genligt;
5

= mangelhaft: eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den Anforderungen nicht mehr
genugt.

Zur differenzierten Bewertung konnen Zwischenwerte durch Absenken oder Anheben der einzelnen
Note um 0,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischennoten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 ausgeschlossen.

Wird eine Prifungsleistung von mehreren PrUf_enden bewertet, so wird die Note aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelnoten gebildet. Im Ubrigen gelten Abs. 4 Satz 2 und 3 entsprechend.

Setzt sich eine Modulnote aus mehreren Noten zusammen, so ist gewichtet nach dem Workload der
zugehdrigen Lehrveranstaltung das arithmetische Mittel zu bilden. Das Ergebnis ist nach der ersten
Dezimalstelle hinter dem Komma abzuschneiden. Die Note lautet:

bei einem Durchschnitt bis einschlieBlich 1,5 = sehr gut,

bei einem Durchschnitt tber 1,5 bis einschlieflich 2,5 = gut,

bei einem Durchschnitt tber 2,5 bis einschlieflich 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt tber 3,5 bis einschliellich 4,0 = ausreichend,
bei einem Durchschnitt ber 4,0 bis 5,0 = mangelhaft.

Eine Prifung ist bestanden, wenn das Ergebnis mit der Note ausreichend (4,0) oder besser bewertet
worden ist.

Studienleistungen werden mit ,bestanden” oder ,nicht bestanden® bewertet.
Qualifizierte Teilnahmen sind nachzuweisen.

§17
Industriepraktikum

Das Industriepraktikum ist in seiner Zielsetzung ein betriebliches Praktikum und hat den Zweck, den
Studierenden exemplarisch Kenntnisse der Ablaufe der betrieblichen Praxis zu vermitteln. Das
bereits im vorangegangenen Bachelorstudium erlangte Wissen soll hier angewendet und vertieft
werden. Ein wesentlicher Aspekt des Praktikums liegt im Erfassen des sozialen Umfeldes des
Betriebsgeschehens. Bei dem Einblick in die Organisation und die Arbeitsmethoden eines Betriebes
sollen die Studierenden auch die Sozialstrukturen kennen lernen. Sie sollen lernen, sich in das
vorhandene Geflige einzugliedern. Das Praktikum soll den Studierenden einen Einblick in den
Arbeitsalltag eines Ingenieurs geben und die Studierenden entsprechend ihrer bereits im
Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten fordern und fordern. Naheres regelt die
Praktikumsordnung fir  die Masterstudiengange Nachhaltiger Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen.
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(2)

Das Industriepraktikum hat eine Dauer von 12 Wochen. Das Modul hat einen Umfang von 12 LP und
wird durch eine qualifizierte Teilnahme in Form eines Praktikumsberichts abgeschlossen. Das Modul
muss bis zur Anmeldung der Masterarbeit abgeschlossen sein.

§18
Studienarbeit

Die Studienarbeit ist eine Prifungsleistung innerhalb des Masterstudiums. Sie soll zeigen, dass die
Kandidatin bzw. der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus
einem Fach ihres bzw. seines Studiengangs mit wissenschaftlichen Methoden selbststandig zu
bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Die Studienarbeit soll einen Umfang von
80 Seiten nicht iiberschreiten. Uber Ausnahmen von dem festgelegten Umfang entscheidet der
Prifungsausschuss im Benehmen mit der bzw. dem fir die Betreuung verantwortlichen Prifenden.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen fur den jeweiligen Studiengang nicht abweichend geregelt,
kann die Studienarbeit auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden. Der als Prifungsleistung
zu bewertende Beitrag der oder des einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder sonstiger objektiver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermoglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar sein und die Anforderungen von Abs. 1 erfillen.

Die Studienarbeit wird von einer von der bzw. dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses
bestellten Person mit Priferqualifikation gemal § 10 gestellt und betreut. Fir die Wahl der
Themenstellerin bzw. des Themenstellers sowie flr die Themenstellung hat die Kandidatin bzw. der
Kandidat ein Vorschlagsrecht. Dies begriindet keinen Rechtsanspruch.

Auf Antrag sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prifungsausschusses daftir, dass die Kandidatin bzw.
der Kandidat rechtzeitig ein Thema fur die Studienarbeit erhalt. Der Zeitpunkt der Vergabe ist beim
Zentralen Prifungssekretariat aktenkundig zu machen.

Die Bearbeitungszeit fir die Studienarbeit betragt finf Monate. Der Arbeitsaufwand fir die
Studienarbeit inklusive Vortrag betragt 360 h (12 LP). Thema, Aufgabenstellung und Umfang der
Arbeit sind so zu begrenzen, dass der dafiir vorgesehene Workload eingehalten werden kann.

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Bearbeitungszeit
zuriickgegeben werden. Die Bearbeitungszeit beginnt dann mit der Vergabe des neuen Themas
erneut. Ausnahmsweise kann der Prifungsausschuss im Einzelfall auf begriindeten Antrag, der
spatestens eine Woche vor Ablauf der Abgabefrist beim Prifungsausschuss gestellt werden muss,
die Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen verlangem, wenn die Griinde hierfir mit dem Thema
der Arbeit zusammenhangen und die bzw. der nach Abs. 3 zustandige Betreuende dies befurwortet.

Bei Erkrankungen innerhalb der Bearbeitungszeit kann auf Antrag der Kandidatin bzw. des
Kandidaten die Frist fur die Abgabe der Studienarbeit hdchstens auf das Doppelte der vorgesehenen
Bearbeitungszeit verlangert werden. Dazu ist die unverzigliche Vorlage eines arztlichen Attestes
erforderlich. Es reicht eine arztliche Bescheinigung tiber das Bestehen der Prifungsunfahigkeit aus.
Bestehen zureichende tatsachliche Anhaltspunkte, die eine Prufungsfahigkeit als wahrscheinlich
annehmen oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, kann eine arztliche
Bescheinigung einer Vertrauensarztin oder eines Vertrauensarztes der Universitat Paderborn auf
Kosten der Universitat verlangt werden. Gibt der Prifungsausschuss dem Antrag statt, wird dies der
Kandidatin bzw. dem Kandidaten schriftich mitgeteilt. Die Verlangerung entspricht der
Krankheitszeit; sie zieht keine Verlangerung der Regelstudienzeit nach sich. Uberschreitet die Dauer
der Erkrankungen die maximale Verlangerungsmoglichkeit nach Satz 1, so kann die Kandidatin bzw.
der Kandidat nach Wahl die Arbeit innerhalb der nach Satz 1 verlangerten Frist beenden oder ein
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neues Thema beantragen. Lehnt der Prifungsausschuss den Antrag ab, wird dies der Kandidatin
bzw. dem Kandidaten ebenfalls schriftlich mitgeteilt.

(8) Die Studienarbeit wird in der Regel in deutscher Sprache verfasst, sofern nicht in den Besonderen
Bestimmungen eine andere Regelung getroffen wird. Sie kann auf Antrag in einer anderen Sprache
abgefasst werden. Die Entscheidung dariiber wird gegebenenfalls mit der Themenstellung durch den
Prufungsausschuss getroffen. Die Arbeit hat inhaltlich und formal den fachlichen Richtlinien zu
genugen. Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsiibersicht und ein Quellen- und
Literaturverzeichnis enthalten. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem
Sinn nach entnommen sind, mlssen in jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung
kenntlich gemacht werden. Die Kandidatin bzw. der Kandidat fugt der Arbeit eine schriftliche
Versicherung hinzu, dass sie bzw. er die Arbeit selbststandig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat und die Arbeit nicht,
auch nicht auszugsweise, fir eine andere abgeschlossene Prifung angefertigt worden ist. Die
Versicherung ist auch fur Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben.
Auf § 63 Abs. 5 HG wird hingewiesen.

(9) Die Studienarbeit ist fristgemal beim Zentralen Prifungssekretariat in zweifacher Ausfertigung
(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) einzureichen. Dartiber hinaus kann von der bzw. dem
Priifenden gemaR Abs. 12 verlangt werden, dass die Studienarbeit in elektronischer Form
eingereicht wird. Der Abgabezeitpunkt ist beim Zentralen Prifungssekretariat aktenkundig zu
machen. Bei der Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post
(Poststempel) malgebend. Wird die Studienarbeit nicht fristgerecht vorgelegt, gilt sie als mit
,mangelhaft (5,0) bewertet.

(10) Alternativ zu Abs. 9 kann die Prifungskandidatin bzw. der Prifungskandidat ihre bzw. seine
Studienarbeit auch fristwahrend in einer elektronischen Fassung beim Zentralen Prifungssekretariat
einreichen. Naheres regelt die ,Ordnung zur Regelung von Online-Prifungen und der elektronischen
Abgabe von Abschlussarbeiten in allen Studiengangen der Universitat Paderborn sowie
Studienarbeiten in den Masterstudiengangen Maschinenbau an der Universitat Paderborn® in der
jeweils geltenden Fassung.

(11) Spatestens vier Wochen nach Abgabe der Studienarbeit stellt die bzw. der Studierende die
thematischen Schwerpunkte und Ergebnisse der Studienarbeit in einem Vortrag mit einer Dauer von
30-45 Minuten vor. Es wird eine Note flr die Studienarbeit inklusive Vortrag vergeben.

(12) Die Besonderen Bestimmungen konnen regeln, dass vor oder nach der Studienarbeit im
Zusammenhang mit der Arbeit im Rahmen des Moduls Studienarbeit weitere Leistungen zu
erbringen sind (weitere Abschlussleistungen). Naheres regeln die Besonderen Bestimmungen fir
den jeweiligen Studiengang.

(13) Die Studienarbeit inklusive Vortrag ist von einem oder einer Prifenden zu begutachten und zu
bewerten. Prifender oder Prifende soll sein, wer die Arbeit ausgegeben hat.

(14) Die Bewertung der Studienarbeit ist den Studierenden spatestens acht Wochen nach Abgabe im
Campus Management System der Universitat Paderborn bekannt zu geben.
(15) Die Studienarbeit darf nicht, auch nicht auszugsweise, flr eine andere abgeschlossene Priifung

angefertigt worden sein. Dies gilt auch fir den Praktikumsbericht zum Industriepraktikum. § 8 dieser
Ordnung bleibt unberiihrt.



Universitat Paderborn AM 43.25 Seite 16 von 25

§19
Masterarbeit

Die Masterarbeit ist eine Prifungsleistung, mit der der Masterstudiengang abgeschlossen wird. Sie
soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen
Frist ein Problem aus einem Fach ihres bzw. seines Studiengangs mit wissenschaftlichen Methoden
selbststandig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Die Masterarbeit soll
einen Umfang von 150 Seiten nicht iiberschreiten. Uber Ausnahmen von dem festgelegten Umfang
entscheidet der Prifungsausschuss im Benehmen mit der bzw. dem fir die Betreuung
verantwortlichen Prifenden.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen fur den jeweiligen Studiengang nicht abweichend geregelt,
kann die Masterarbeit auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden. Der als Prifungsleistung
zu bewertende Beitrag der oder des einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder sonstiger objektiver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermoglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar sein und die Anforderungen von Abs. 1 erfillen.

Die Masterarbeit wird von einer von der bzw. dem Vorsitzenden des Prufungsausschusses bestellten
Person mit Priferqualifikation gemaR § 10 gestellt und betreut. Fur die Wahl der Themenstellerin
bzw. des Themenstellers sowie fir die Themenstellung hat die Kandidatin bzw. der Kandidat ein
Vorschlagsrecht. Dies begriindet keinen Rechtsanspruch.

Auf Antrag sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prifungsausschusses dafiir, dass die Kandidatin bzw.
der Kandidat rechtzeitig ein Thema fur die Masterarbeit erhalt. Der Zeitpunkt der Vergabe ist beim
Zentralen Prifungssekretariat aktenkundig zu machen.

Die Themen von Studienarbeit und Masterarbeit missen verschieden sein. Die Masterarbeit darf nur
im Rahmen einer Tatigkeit in einem externen Unternehmen (externe Masterarbeit) geschrieben
werden, wenn nicht bereits die Studienarbeit im Rahmen einer externen Téatigkeit verfasst wurde.
Wird eine externe Masterarbeit geplant, ist dem zusténdigen Betreuenden vor der Themenstellung
durch Vorlage der Studienarbeit nachzuweisen, dass nicht bereits die Studienarbeit extern
geschrieben wurde. Der zustandige Betreuende dokumentiert den Nachweis.

Die Bearbeitungszeit fur die Masterarbeit betragt 6 Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang
der Arbeit sind so zu begrenzen, dass der dafir vorgesehene Workload von 660 h eingehalten
werden kann.

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Bearbeitungszeit
zurlickgegeben werden. Die Bearbeitungszeit beginnt dann mit der Vergabe des neuen Themas
erneut. Ausnahmsweise kann der Prufungsausschuss im Einzelfall auf begriindeten Antrag, der
spatestens eine Woche vor Ablauf der Abgabefrist beim Priifungsausschuss gestellt werden muss,
die Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen verlangern, wenn die Grinde hierflr mit dem Thema
der Arbeit zusammenhangen und die bzw. der nach Abs. 3 zustandige Betreuende dies beflirwortet.

Bei Erkrankungen innerhalb der Bearbeitungszeit kann auf Antrag der Kandidatin bzw. des
Kandidaten die Frist fur die Abgabe der Masterarbeit hochstens auf das Doppelte der vorgesehenen
Bearbeitungszeit verlangert werden. Dazu ist die unverzigliche Vorlage eines arztlichen Attestes
erforderlich. Es reicht eine arztliche Bescheinigung uber das Bestehen der Prifungsunfahigkeit aus.
Bestehen zureichende tatsachliche Anhaltspunkte, die eine Priifungsfahigkeit als wahrscheinlich
annehmen oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, kann eine arztliche
Bescheinigung einer Vertrauensarztin oder eines Vertrauensarztes der Universitat Paderborn auf
Kosten der Universitat verlangt werden. Gibt der Prifungsausschuss dem Antrag statt, wird dies der
Kandidatin bzw. dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. Die Verlangerung entspricht der
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Krankheitszeit; sie zieht keine Verléngerung der Regelstudienzeit nach sich. Uberschreitet die Dauer
der Erkrankungen die maximale Verlangerungsmaglichkeit nach Satz 1, so kann die Kandidatin bzw.
der Kandidat nach Wahl die Arbeit innerhalb der nach Satz 1 verlangerten Frist beenden oder ein
neues Thema beantragen. Lehnt der Priifungsausschuss den Antrag ab, wird dies der Kandidatin
bzw. dem Kandidaten ebenfalls schriftlich mitgeteilt.

Die Masterarbeit wird in der Regel in deutscher Sprache verfasst, sofern nicht in den Besonderen
Bestimmungen eine andere Regelung getroffen wird. Sie kann auf Antrag in einer anderen Sprache
abgefasst werden. Die Entscheidung dartber wird gegebenenfalls mit der Themenstellung durch den
Priifungsausschuss getroffen. Die Arbeit hat inhaltlich und formal den fachlichen Richtlinien zu
genugen. Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsubersicht und ein Quellen- und
Literaturverzeichnis enthalten. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem
Sinn nach entnommen sind, mussen in jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung
kenntlich gemacht werden. Die Kandidatin bzw. der Kandidat fligt der Arbeit eine schriftliche
Versicherung hinzu, dass sie bzw. er die Arbeit selbststandig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat und die Arbeit nicht,
auch nicht auszugsweise, fur eine andere abgeschlossene Prifung angefertigt worden ist. Die
Versicherung ist auch flr Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben.
Auf § 63 Abs. 5 HG wird hingewiesen.

(10) Die Masterarbeit darf nicht, auch nicht auszugsweise, flr eine andere abgeschlossene Prufung

(1)

angefertigt worden sein. Dies gilt auch fir den Praktikumsbericht zum Industriepraktikum. § 8 dieser
Ordnung bleibt unberihrt.

§20
Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Die Masterarbeit ist fristgema® beim Zentralen Prifungssekretariat in zweifacher Ausfertigung
(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) einzureichen. Dariber hinaus kann von einer oder
einem der Prifenden gemal Abs. 3 verlangt werden, dass die Masterarbeit in elektronischer Form
eingereicht wird. Der Abgabezeitpunkt ist beim Zentralen Prifungssekretariat aktenkundig zu
machen. Bei der Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post
(Poststempel) malgebend. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht vorgelegt, gilt sie als mit
,mangelhaft (5,0) bewertet.

Alternativ zu Abs. 1 kann die Prifungskandidatin bzw. der Prlfungskandidat ihre bzw. seine
Masterarbeit auch fristwahrend in einer elektronischen Fassung beim Zentralen Prifungssekretariat
einreichen. Naheres regelt die ,Ordnung zur Regelung von Online-Prifungen und der elektronischen
Abgabe von Abschlussarbeiten in allen Studiengangen der Universitat Paderborn sowie
Studienarbeiten in den Masterstudiengangen Maschinenbau an der Universitat Paderborn® in der
jeweils geltenden Fassung.

Die Masterarbeit ist von zwei Prifenden zu begutachten und zu bewerten. Zu den Prifenden soll
insbesondere zahlen, wer das Thema gestellt hat. Die bzw. der zweite Prifende wird von der bzw.
dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses bestimmt. Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat ein
Vorschlagsrecht. Dies begriindet jedoch keinen Rechtsanspruch. Die einzelne Bewertung ist
entsprechend § 16 Abs. 1 und 2 vorzunehmen und schriftlich zu begrinden. Die Note fir die Arbeit
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr
als 2,0 betragt und die Noten der Einzelbewertungen jeweils mindestens ,ausreichend” sind. § 16
Abs. 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Betragt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine
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Bewertung ,mangelhaft, die andere aber mindestens ,ausreichend®, wird von der bzw. dem
Vorsitzenden des Prifungsausschusses eine dritte Priferin bzw. ein dritter Prifer zur Bewertung der
Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei
Noten gebildet. § 16 Abs. 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Die Arbeit kann jedoch auch bei einem
Durchschnitt besser als 4,0 nur dann als ,ausreichend“ oder besser bewertet werden, wenn
mindestens zwei Noten ,ausreichend® oder besser sind. Ferner wird die Arbeit auch dann noch als
,ausreichend“ bewertet, wenn mindestens zwei Noten ,ausreichend oder besser sind und der
Durchschnitt schlechter als 4,0 ist.

Die Bewertung der Masterarbeit ist den Studierenden spatestens acht Wochen nach Abgabe im
Campus Management System der Universitat Paderborn bekannt zu geben.

§21
Miindliche Verteidigung der Masterarbeit

Spatestens vier Wochen nach Abgabe der Masterarbeit findet eine miindliche Verteidigung tber das
Thema der Masterarbeit und deren Ergebnisse statt. Die Note der mindlichen Verteidigung wird
gemall § 16 Abs. 1 bis Abs. 3 gebildet. Die mindliche Verteidigung muss mit mindestens
,ausreichend” (4,0) bewertet sein. Die Gewichtung von Masterarbeit und mindlicher Verteidigung
haben eine Gewichtung von 22:3 bei der Bildung der Note fiir das Abschlussmodul. Die Note fiir das
Abschlussmodul wird gemal § 16 Abs. 4 gebildet.

Bei der mindlichen Verteidigung der Masterarbeit soll die Kandidatin bzw. der Kandidat diese in
ihren thematischen Schwerpunkten und Ergebnissen vorstellen und erlautern. Den Prifenden ist
Gelegenheit zur Nachfrage zu geben. Sie dauert 30 bis 45 Minuten.

Die mundliche Verteidigung der Masterarbeit wird von zwei Prifenden abgenommen, die in der
Regel mit den Prlifenden der Masterarbeit identisch sind.

Die wesentlichen Gegenstande und die Ergebnisse der mindlichen Verteidigung sind in einem
Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die
mundliche Verteidigung bekannt zu geben.

Mitglieder und Angehdrige der Fakultat bzw. der Fakultaten, die fir den Studiengang verantwortlich
ist bzw. sind, werden nach MaRgabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuhdrende zugelassen, so-
fern die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe des Prifungsergebnisses.

§22
Zusatzleistungen

Uber die im Studiengang geforderten Leistungen hinaus kdnnen Studierende weitere Priifungsleistungen
in Modulen des jeweiligen Studiengangs nach MalRgabe der bestehenden Regelungen absolvieren
(Zusatzleistungen). Regelungen zu teilnehmerbegrenzten Modulen gem. § 59 HG bleiben unbertihrt. Die
Zusatzleistungen sind als solche bei der Meldung zu kennzeichnen und kdnnen nachtraglich nicht mehr
fur die gemaR der Besonderen Bestimmungen zu absolvierenden Module verbucht werden. Sie werden
bei der Notenbildung im Rahmen des Moduls bzw. der Masterprifung nicht berticksichtigt. Die mit
Zusatzleistungen erreichten Modulnoten werden im ,Transcript of Records” aufgefiihrt, es sei denn die
bzw. der Studierende beantragt deren Nichtaufflhrung.
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(1)

§23
Bewertung der Masterpriifung und Bildung der Noten

Die Masterprifung ist bestanden, wenn alle Modulprifungen in den gemaR der Besonderen
Bestimmungen zu absolvierenden Modulen mit mindestens ,ausreichend” (4,0) bewertet sind.
Besteht eine Modulprifung aus mehreren Modulteilprifungen, so muss jede Modulteilprifung mit
mindestens ,ausreichend” (4,0) bewertet sein, es sei denn aus den Besonderen Bestimmungen
ergibt sich eine abweichende Regelung. Die Voraussetzungen fir den erfolgreichen Abschluss des
Studiums ergeben sich aus § 26.

Die Gesamtnote wird gebildet, indem alle Modulnoten nach Leistungspunkten gewichtet werden und
daraus das arithmetische Mittel gebildet wird. Bei der Berechnung des Ergebnisses wird nur die erste
Dezimalstelle hinter dem Komma beriicksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung
gestrichen.

Die Note lautet:

bei einem Durchschnitt  bis einschlieflich 1,5 = sehr gut

bei einem Durchschnitt ~ Uber 1,5 bis einschlieBlich 2,5 = gut

bei einem Durchschnitt ~ Gber 2,5 bis einschlieflich 3,5 = befriedigend
bei einem Durchschnitt ~ Uber 3,5 bis einschlieRlich 4,0 = ausreichend
bei einem Durchschnitt ~ Gber 4,0 bis 5,0 = mangelhaft

Das Pradikat "mit Auszeichnung bestanden" wird vergeben, wenn der Durchschnitt nach Abs. 2 nicht
schlechter als 1,1 ist.

§24
Wiederholung von Priifungsleistungen

Modulprifungen und Modulteilprifungen kénnen wiederholt werden, wenn die erbrachten
Leistungen mit der Note ,mangelhaft* bewertet worden sind. Die Anzahl der Prifungsversuche ist in
den Besonderen Bestimmungen flir den jeweiligen Studiengang geregelt. Ein Modul ist endgultig
nicht bestanden, wenn eine Modulpriifung oder Modulteilprifung nicht mehr wiederholt werden kann.
Etwaige Abwahlimaoglichkeiten sind in den Besonderen Bestimmungen beschrieben. Abweichende
Regelungen flr Module der Fakultat fir Wirtschaftswissenschaften finden sich in den Besonderen
Bestimmungen des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen.

Die letzte Wiederholung einer Modulprifung wird als mundliche Ersatzprifung von 30-45 Minuten
Dauer abgehalten. Im Ubrigen gilt § 15 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend. Die Ersatzpriifung kann nur mit
den Noten ,ausreichend (4,0) oder ,mangelhaft* (5,0) bewertet werden. Von dieser Regelung sind
die Module der Fakultat fir Wirtschaftswissenschaften ausgenommen.

Die Studienarbeit kann bei mit der Note ,mangelhaft‘ bewerteter Leistung einmal wiederholt werden.
Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Bei der Wiederholung der Studienarbeit ist eine Riickgabe des
Themas in der in § 18 Abs. 6 genannten Frist jedoch nur zulassig, wenn von der
Ruckgabemaglichkeit beim ersten Versuch kein Gebrauch gemacht wurde. Kann die Studienarbeit
nicht mehr wiederholt werden, so ist das Modul endgiltig nicht bestanden.

Die Masterarbeit kann bei mit der Note ,mangelhaft‘ bewerteter Leistung einmal wiederholt werden.
Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Bei der Wiederholung der Masterarbeit ist eine Rlickgabe des
Themas in der in § 19 Abs. 7 genannten Frist jedoch nur zulassig, wenn von der
Ruckgabemaglichkeit beim ersten Versuch kein Gebrauch gemacht wurde. Die mindliche
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Verteidigung gilt bei mit ,mangelhaft bewerteter Masterarbeit ebenfalls als mit ,mangelhaft*
bewertet. Kann die Masterarbeit nicht mehr wiederholt werden, so ist das Abschlussmodul endgtiltig
nicht bestanden.

Die mundliche Verteidigung der Masterarbeit kann einmal wiederholt werden, wenn sie mit
,mangelhaft (5,0) bewertet wird. In diesem Fall setzt der Priifungsausschuss im Benehmen mit der
Kandidatin bzw. dem Kandidaten den Termin fur die Wiederholung fest. Diese soll im Verlauf der
folgenden acht Wochen erfolgen. Uber begriindete Ausnahmen entscheidet der Priifungsausschuss.
Ist die mundliche Verteidigung zum zweiten Mal mit der Note ,mangelhaft‘ bewertet worden, gilt die
Masterarbeit ebenfalls als mit ,mangelhaft* bewertet. Bei der Wiederholung der Masterarbeit gilt
dieser Absatz entsprechend.

Die Masterarbeit und ihre mundliche Verteidigung werden in der Regel im direkt anschliefenden
Fachsemester wiederholt.

Bestandene Priifungen kénnen nicht wiederholt werden.

Leistungen, zu denen eine bestandene Prifung oder eine mit der Note ,mangelhaft’ bewertete
Prifung vorliegt, konnen nicht im Wege der Anerkennung ersetzt werden.

§ 25
Versaumnis, Ruicktritt, Tauschung, OrdnungsverstoR,
Schutzvorschriften und Studierende mit Familienaufgaben

Abmeldung von Prifungen kann bis spatestens zwei Tage vor dem jeweiligen Prufungstermin im
Campus Management System der Universitat Paderborn ohne Angabe von Griinden vorgenommen
werden. Die besonderen Bestimmungen konnen abweichende Regelungen vorsehen.

Eine Prufungsleistung gilt als mit ,mangelhaft* (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat
zu einem Prifungstermin ohne triftige Griinde nicht erscheint oder nach Beginn der Prifung ohne
triftige Grinde von der Prifung zuricktritt oder nach Ablauf der Abmeldefristen nach Abs. 1 ohne
Angabe von triftigen Griinden von der Prifung zurlcktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche
Prifungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

Die fir das Versaumnis oder den Ruckiritt geltend gemachten Grinde missen dem
Priifungsausschuss unverzlglich, spatestens aber finf Werktage nach dem jeweiligen
Prufungstermin schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin
bzw. des Kandidaten reicht eine spatestens vom Tag der Prlfung datierte &rztliche Bescheinigung
uber das Bestehen der Prifungsunfahigkeit aus. Bestehen zureichende tatsachliche Anhaltspunkte,
die eine Prifungsfahigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis als
sachgerecht erscheinen lassen, kann eine arztliche Bescheinigung einer Vertrauensarztin oder eines
Vertrauensarztes der Universitat Paderborn auf Kosten der Universitat verlangt werden. Die durch
arztliche Bescheinigung belegte Erkrankung des Kindes im Sinne des § 25 Abs. 5
Bundesausbildungsforderungsgesetz gilt als Prifungsunfahigkeit der Kandidatin bzw. des
Kandidaten, wenn die Betreuung nicht anders gewahrleistet werden konnte, insbesondere bei
uberwiegend alleiniger Betreuung. Erkennt der Prifungsausschuss die Griinde an, wird der
Kandidatin oder dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Prufungstermin festgesetzt.
Die bereits vorliegenden Prifungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Erkennt der
Prifungsausschuss die Griinde nicht an, wird dies der Kandidatin bzw. dem Kandidaten schriftlich
mitgeteilt. Die Besonderen Bestimmungen kénnen abweichende Regelungen zu diesem Absatz
treffen.
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(4)

(8)

Tauscht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat oder versucht sie bzw. er zu tauschen, gilt die betreffende
Prifungsleistung als mit ,mangelhaft‘ (5,0) bewertet. Fiihrt eine Kandidatin bzw. ein Kandidat ein
nicht zugelassenes Hilfsmittel mit sich, kann die betreffende Prifungsleistung als mit ,mangelhaft*
(5,0) bewertet werden. Die Vorfalle werden von den jeweils Aufsichtsfiihrenden aktenkundig
gemacht. Die Feststellung gem. Satz 1 bzw. die Entscheidung gem. Satz 2 wird von der bzw. dem
jeweiligen Prifenden getroffen.

Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgeméfen Ablauf der Prifung stort,
kann von den jeweiligen Prifenden oder Aufsichtsfuhrenden in der Regel nach Abmahnung von der
Fortsetzung der jeweiligen Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die
betreffende Prifungsleistung als mit ,mangelhaft* (5,0) bewertet. Die Grunde flr den Ausschluss
sind aktenkundig zu machen.

In schwerwiegenden Fallen kann der Priifungsausschuss die Kandidatin bzw. den Kandidaten von
weiteren Prlfungsleistungen ausschlieen. Tauschungshandlungen konnen gem. § 63 Abs. 5 HG
aulerdem mit einer GeldbuRe von bis zu 50.000 € geahndet werden und zur Exmatrikulation fiihren.

Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidungen
nach Abs. 4 Satz 1 und 2 und Abs. 5 vom Prlfungsausschuss uberprift werden. Belastende
Entscheidungen des Priifungsausschusses sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverziiglich
schriftlich mitzuteilen, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der
Entscheidung ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehér zu geben.

Aulerdem regelt der Prifungsausschuss den Nachteilausgleich fur Studierende mit Behinderung
oder chronischer Erkrankung. Ist die bzw. der Studierende aufgrund ihrer bzw. seiner Behinderung
oder chronischen Erkrankung nicht in der Lage, Leistungen ganz oder teilweise entsprechend den
vorgesehenen Modalitaten zu erbringen, soll ein Nachteilsausgleich gewahrt werden. Als
Nachteilsausgleich kommen insbesondere die Gewahrung von organisatorischen Mainahmen und
Hilfsmitteln, die Verlangerung der Bearbeitungszeit oder die Gestattung einer anderen,
gleichwertigen Leistungserbringungsform in Betracht. Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag
einzelfallbezogen gewahrt. Er soll sich, soweit nicht mit einer Anderung des Krankheits- oder
Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Leistungen
erstrecken. Die Behinderung oder chronische Erkrankung ist glaubhaft zu machen. Hierzu kann ein
arztliches Attest oder psychologisches Gutachten verlangt werden. Der Antrag soll die gewiinschten
Modifikationen benennen und begrinden. Auf Antrag der bzw. des Studierenden oder des
Prifungsausschusses im Einvernehmen mit der bzw. dem Studierenden kann die bzw. der
Beauftragte fur Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung gegenuber dem
Prifungsausschuss Empfehlungen fiir die Gestaltung des Nachteilsausgleichs abgeben.

Der besonderen Situation von Studierenden mit Familienaufgaben beim Studium und bei der
Erbringung von Leistungen wird Rechnung getragen. Dies geschieht unter anderem in folgenden
Formen:

1. Flr Studentinnen gelten die entsprechenden Bestimmungen des jeweils glltigen
Mutterschutzgesetzes. Die schwangere bzw. stillende Frau soll dem Zentralen
Prifungssekretariat eine Mitteilung entsprechend § 15 Abs. 1 Mutterschutzgesetz Uber ihre
Schwangerschaft bzw. das Stillen machen. Der Nachweis entsprechend § 15 Abs. 2
Mutterschutzgesetz soll vorgelegt werden. Der Prifungsausschuss kann unter Berlcksichtigung
des Einzelfalls andere Leistungserbringungsformen festlegen. Die Mutterschutzfristen
unterbrechen jede Frist nach diesen Allgemeinen Bestimmungen oder nach den Besonderen
Bestimmungen; die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet.
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(1)

(2)

2. Gleichfalls sind die Fristen der Elternzeit nach Maflgabe des jeweils gultigen Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetzes auf Antrag zu beriicksichtigen. Die Kandidatin bzw. der Kandidat muss
bis spatestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, ab dem sie bzw. er die Elternzeit antreten will,
dem Prifungsausschuss unter Beifiigung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, fir
welchen Zeitraum oder fiir welche Zeitraume sie bzw. er eine Elternzeit in Anspruch nehmen will.
Der Prifungsausschuss prift, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer
Arbeitnehmerin  bzw. einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzausldésen wiirden und legt unter Berlcksichtigung des
Einzelfalls die Termine und Fristen fest. Die Abgabefrist der Masterarbeit kann hochstens auf das
Doppelte der vorgesehenen Bearbeitungszeit verlangert werden. Andernfalls gilt die gestellte
Arbeit als nicht vergeben und die Kandidatin bzw. der Kandidat erhalt nach Ablauf der Elternzeit
ein neues Thema.

3. Der Prufungsausschuss bertcksichtigt auf Antrag Ausfallzeiten durch die Pflege und Erziehung
von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsforderungsgesetz und Ausfallzeiten
durch die Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin bzw. des
eingetragenen Lebenspartners, der Partnerin bzw. des Partners einer eheahnlichen
Gemeinschaft oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwagerten und
legt unter Beriicksichtigung des Einzelfalls die Fristen und Termine fest. Im Ubrigen gelten die
Satze 4 und 5 von Nummer 2 entsprechend.

§ 26
Erfolgreicher Abschluss des Studiums, endgiiltiges Nichtbestehen

Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Masterpriifung bestanden ist und in allen
gemal der Besonderen Bestimmungen zu absolvierenden Modulen die Leistungspunkte vergeben
wurden (vgl. § 11 Abs. 2 und § 23 Abs. 1).

Die Masterprifung ist endgiiltig nicht bestanden, wenn ein Modul endguiltig nicht bestanden ist und
eine Abwahl des Moduls nach Mafigabe der Besonderen Bestimmungen nicht erméglicht wird bzw.
nicht mehr maglich ist. Der Bescheid Uber eine endgiiltig nicht bestandene Masterprifung wird der
Kandidatin bzw. dem Kandidaten durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des
Prifungsausschuss in schriftlicher Form erteilt. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
zu versehen.

§27
Zeugnis, Transcript of Records, Diploma Supplement

Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat das Studium erfolgreich abgeschlossen, erhélt sie bzw. er iber
das Ergebnis ein Zeugnis. Dieses Zeugnis enthalt den Namen des Studienganges, sofern wahlbar
den Namen der gewahlten Vertiefungsrichtung, die Regelstudienzeit und die Gesamtnote. Das
Zeugnis weist das Datum auf, an dem die letzte Prufungsleistung erbracht worden ist. Daneben tragt
es das Datum der Ausfertigung. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses zu unterzeichnen.

Ferner erhalt die Kandidatin bzw. der Kandidat ein Transcript of Records, in dem die erfolgreich
erbrachten Prifungsleistungen und die Fachstudiendauer aufgefiihrt sind. Das Transcript of Records
enthalt Angaben Uber die Leistungspunkte und die erzielten Modulnoten sowie zu der Masterarbeit.
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Es enthdlt des Weiteren das Thema der Masterarbeit und die erzielte Gesamtnote der
Masterpriifung.

Mit dem Zeugnis erhélt die Absolventin bzw. der Absolvent ein Diploma Supplement.

Das Diploma Supplement ist eine Zeugniserganzung in englischer und deutscher Sprache mit
einheitlichen Angaben zu den deutschen Hochschulabschliissen, welche das deutsche
Bildungssystem erlautern und die Einordnung des vorliegenden Abschlusses vornimmt. Das Diploma
Supplement informiert Gber den absolvierten Studiengang und die mit dem Abschluss erworbenen
akademischen und beruflichen Qualifikationen. Das Diploma Supplement enthélt die wesentlichen,
dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit dem Abschluss
erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule.

Hat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat die Masterpriifung endgiiltig nicht bestanden, wird ihr bzw.
ihm auf Antrag ein Leistungszeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und gegebenenfalls
die erworbenen Leistungspunkte enthalt und das erkennen lasst, dass die Masterpriifung endguiltig
nicht bestanden ist. Studierenden, welche die Hochschule aus anderen Grinden ohne
Studienabschluss verlassen, ist nach der Exmatrikulation auf Antrag ein Leistungszeugnis
auszustellen, das die erbrachten Leistungen und gegebenenfalls die erworbenen Leistungspunkte
enthalt.

§28
Masterurkunde

Gleichzeitig mit dem Zeugnis Uber den bestandenen Masterabschluss wird der Kandidatin bzw. dem
Kandidaten eine Urkunde mit dem Ausfertigungsdatum des Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die
Verleihung des Mastergrades gemal § 3 beurkundet.

Die Masterurkunde wird von dem Dekan bzw. den Dekanen der Fakultaten, der bzw. die fir den
Studiengang verantwortlich ist bzw. sind, und von der bzw. dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universitat Paderborn versehen.

Der Masterurkunde wird eine englischsprachige Ubersetzung beigefiigt.

§29
Einsicht in die Priifungsakten

Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten kann die Méglichkeit gegeben werden, nach Bekanntgabe der
Noten Einsicht in ihre bzw. seine schriftlichen Prifungsleistungen und die darauf bezogenen
Bewertungen der Prifenden zu nehmen und Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen
zu fertigen. Die bzw. der Prifende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme; und gibt diese in
geeigneter Form bekannt

Sofern Abs. 1 nicht angewendet wird, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten auf Antrag bis
spatestens einen Monat nach Bekanntgabe der Ergebnisse der jeweiligen Prifungen Einsicht in ihre
bzw. seine schriftlichen Prifungsleistungen, die darauf bezogenen Bewertungen der Priifenden und
in die Prufungsprotokolle sowie das Fertigen von Kopien oder sonstigen originalgetreuen
Reproduktionen gewahrt. Innerhalb eines Jahres nach Aushandigung des Zeugnisses wird der
Kandidatin bzw. dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Masterarbeit, die
darauf bezogenen Gutachten der Priifenden und in die Prifungsprotokolle sowie das Fertigen von
Kopien oder sonstigen originalgetreuen Reproduktionen gewahrt. Die bzw. der Vorsitzende des
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Prifungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme; er bzw. sie kann diese Aufgaben
an die Prifenden delegieren.

IV Schlussbestimmungen

§30
Ungultigkeit der Masterprifung

(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Priifung getduscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prifungsausschuss nachtraglich die Noten fir
diejenigen Prifungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der Kandidat getauscht
hat, entsprechend berichtigen und die Prifung ganz oder teilweise fur nicht bestanden erklaren.

(2) Waren die Voraussetzungen flr die Zulassung zu einer Prifung nicht erflllt, ohne dass die
Kandidatin bzw. der Kandidat hieriber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Priifung geheilt.
Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsatzlich unrechtmaBig erwirkt, entscheidet
der Prufungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes fir das Land
Nordrhein-Westfalen Uber die Rechtsfolgen.

(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur AuBerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues Zeugnis zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von funf Jahren nach Ausstellung
des Zeugnisses ausgeschlossen.

(5) Ist die Prifung insgesamt fiir nicht bestanden erklart worden, sind der Mastergrad abzuerkennen
und die Masterurkunde einzuziehen. Eine Aberkennung des Mastergrades ist nur innerhalb von funf
Jahren seit dem Zeitpunkt der Gradverleihung zuléssig.

§31
Aberkennung des Mastergrades

Der Mastergrad kann aberkannt werden, wenn sich nachtraglich herausstellt, dass er durch Tauschung
erworben worden ist, oder wenn wesentliche Voraussetzungen firr die Verleihung irrtimlich als gegeben
angesehen worden sind. Uber die Aberkennung entscheidet der Fakultitsrat bzw. entscheiden die
Fakultatsrate, der bzw. die flr den Studiengang verantwortlich ist bzw. sind, mit zwei Dritteln seiner
Mitglieder. Die Aberkennung ist nur innerhalb von funf Jahren seit dem Zeitpunkt der Gradverleihung
zulassig.

§32
Ubergangsbestimmungen, Inkrafttreten, AuBerkrafttreten und Verdffentlichung

(1) Diese Allgemeinen Bestimmungen gelten fir die Studierenden der Universitat Paderborn, die nach
Besonderen Bestimmungen studieren, die auf diese Allgemeinen Bestimmungen verweisen. Uber-
gangsbestimmungen fur vorherige Fassungen der Prifungsordnungen werden in den Besonderen
Bestimmungen getroffen.
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(2) Diese Allgemeinen Bestimmungen treten am 01. Oktober 2025 in Kraft. Gleichzeitig treten die
Allgemeinen Bestimmungen der Prifungsordnungen der Masterstudiengange Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen und Chemieingenieurwesen an der Universitat Paderborn vom 18.
Oktober 2018 (AM.Uni.Pb. 49.18), geandert durch Satzung vom 24. September 2021 (AM.Uni.Pb.
51.21), aulRer Kraft.

(3) Diese Allgemeinen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Universitat Paderborn
(AM.Uni.Pb.) veroffentlicht.

(4) GemaR § 12 Abs. 5 HG kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Ordnung
gegen diese Ordnung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes
oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,
2. das Prasidium hat den Beschluss des die Ordnung beschlieBenden Gremiums vorher
beanstandet,

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniber der Hochschule vorher geriigt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4. bei der offentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses
nicht hingewiesen worden.

Ausgefertigt aufgrund der Beschllsse der Fakultatsrate der Fakultat flir Maschinenbau vom 22. Mai 2024,
der Fakultat fir Wirtschaftswissenschaften vom 12. Juni 2024, der Fakultat fiir Elektrotechnik, Informatik
und Mathematik vom 17. Juni 2024 sowie nach Prifung der RechtmaRigkeit durch das Prasidium der
Universitat Paderborn vom 26. Juni 2024.

Paderborn, den 20. Mai 2025 Der Prasident
der Universitat Paderborn

Professor Dr. Matthias Bauer












	I Allgemeines
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Ziele des Studiums und Zweck der Prüfung, Sprachenregelung
	§ 3 Akademischer Grad
	§ 4 Studienbeginn
	§ 5 Zugangsvoraussetzungen
	§ 6 Regelstudienzeit, Studienumfang, Gliederung des Studiums und Leistungselemente
	§ 7 Module
	§ 8 Anerkennung von Leistungen

	II Prüfungsorganisation
	§ 9 Prüfungsausschuss
	§ 10 Prüfende und Beisitzende

	III Studium und Prüfungen
	§ 11 Masterprüfung, Abschluss eines Moduls
	§ 12 Teilnahmevoraussetzungen und Zulassungsverfahren
	§ 13 Antrag auf Zulassung und Meldung zu Prüfungen
	§ 14 Prüfungsleistungen in den Modulen
	§ 15 Formen der Leistungserbringung in den Modulen
	§ 16 Bewertung von Leistungen in den Modulen und Bildung von Noten
	§ 17 Industriepraktikum
	§ 18 Studienarbeit
	§ 19 Masterarbeit
	§ 20 Annahme und Bewertung der Masterarbeit
	§ 21 Mündliche Verteidigung der Masterarbeit
	§ 22 Zusatzleistungen
	§ 23 Bewertung der Masterprüfung und Bildung der Noten
	§ 24 Wiederholung von Prüfungsleistungen
	§ 25 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß,  Schutzvorschriften und Studierende mit Familienaufgaben
	§ 26 Erfolgreicher Abschluss des Studiums, endgültiges Nichtbestehen
	§ 27 Zeugnis, Transcript of Records, Diploma Supplement
	§ 28 Masterurkunde
	§ 29 Einsicht in die Prüfungsakten

	IV Schlussbestimmungen
	§ 30 Ungültigkeit der Masterprüfung
	§ 31 Aberkennung des Mastergrades
	§ 32 Übergangsbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Veröffentlichung

	Leere Seite
	Leere Seite



